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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Kommission als Ergebnis ihrer Überprüfung von schwebenden 
Vorschlägen die Rücknahme von 68 Vorschlägen ins Auge fasst, die als nicht im Einklang 
mit den Zielvorgaben von Lissabon bzw. den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung 
stehend angesehen werden,

B. in der Erwägung, dass die Rücknahme der vier Vorschläge betreffend das Statut des 
Europäischen Vereins, das Statut der Europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft und die 
jeweilige Rolle der Arbeitnehmer nicht im Lichte der Grundsätze der besseren 
Rechtsetzung gerechtfertigt werden kann, da diese Vorschläge darauf abzielen, das 
Regelungsumfeld im Interesse der europäischen Bürger tatsächlich zu verbessern, und 
deshalb in keiner Weise mit der Auferlegung überflüssiger bürokratischer Belastungen 
gleichgesetzt werden können,

C. in der Erwägung, dass allgemein davon ausgegangen wird, dass die Kommission das 
Recht hat, gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags schwebende Vorschläge 
zurückzuziehen, solange kein Beschluss des Rates ergangen ist, und dass diese Vorschrift 
innerhalb des Verfahrens der Mitentscheidung eine solche Rücknahme ermöglicht, 
solange die erste Lesung innerhalb des Europäischen Parlaments nicht abgeschlossen und 
nicht durch die Annahme eines Gemeinsamen Standpunkts durch den Rat „besiegelt“ 
worden ist, 

D. in der Erwägung, dass Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags – obwohl ursprünglich für 
das Verfahren der Konsultation konzipiert – im Lichte und im Geiste von Artikel 251 des 
Vertrags ausgelegt werden muss und infolgedessen niemals die Position des Europäischen 
Parlaments innerhalb des Beschlussfassungsprozesses beeinträchtigen kann,

E. in der Erwägung, dass immer dann, wenn nach der ersten Lesung ein Gemeinsamer 
Standpunkt angenommen wird, der dritte Spiegelstrich von Artikel 251 Absatz 2 
Unterabsatz 2 des EG-Vertrags der Kommission nur gestattet, das Europäische Parlament 
von ihrem Standpunkt zu unterrichten, und Buchstabe c von Artikel 251 Absatz 2 
Unterabsatz 3 bei anschließender Abänderung des Gemeinsamen Standpunkts durch das 
Parlament der Kommission nur gestattet, eine Stellungnahme abzugeben, so dass 
eindeutig feststeht, dass die Kommission nicht länger „Eigentümerin“ ihrer Vorschläge ist 
und sie nicht nach Gutdünken zurückziehen kann,

F. in der Erwägung, dass der Grundsatz einer loyalen Zusammenarbeit gemäß Artikel 10 des 
EG-Vertrags der Kommission in jedem Fall nur gestattet, ihre Vorschläge 
zurückzuziehen, wenn dies nicht die Rolle und die Zuständigkeit des Europäischen 
Parlaments als demokratisches Beschlussfassungsorgan beeinträchtigt,

1. ist der Auffassung, dass innerhalb des Verfahrens der Mitentscheidung – selbst wenn die 
Kommission unter rechtlichem Gesichtspunkt ihre Vorschläge bis zur Annahme des 
Gemeinsamen Standpunkts durch den Rat zurückziehen kann – jede solche Rücknahme 
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ausnahmslos mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit vereinbar sein muss, wie er 
in Artikel 10 des EG-Vertrags verankert ist und zwischen den europäischen Institutionen 
Anwendung findet;

2. fordert die Kommission auf, den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit immer dann zu 
achten, wenn das Europäische Parlament die Kommission gemäß Artikel 55 seiner 
Geschäftsordnung auffordert, ihre Vorschläge zurückzuziehen;

3. ist der Auffassung, dass der Vertrag – nach der Annahme des Gemeinsamen Standpunkts 
– der Kommission nicht die Vollmacht gibt, ihren Legislativvorschlag zurückzuziehen, 
und dass diese Beschränkung konkret auf das Paket von schwebenden Rechtsakten 
Anwendung findet, die im Anhang zu der Mitteilung der Kommission KOM(2005)0462 
aufgelistet werden;

4. fordert die Kommission auf, das Europäische Parlament zu jedem Vorschlag zu 
konsultieren, den sie zurückziehen will, und der Stellungnahme des Parlaments weitest 
gehend Rechnung zu tragen; fordert die Kommission auf, Parlament und Rat in jedem Fall 
gleichberechtigt zu behandeln;

5. fordert die Kommission auf, von dem Recht, ihre Vorschläge zurückzuziehen, mit Blick 
auf eine größere Vereinbarkeit der schwebenden Rechtsakte mit den Grundsätzen der 
besseren Rechtsetzung und den Zielvorgaben von Lissabon – hohe Beschäftigungsquoten, 
sozialer Schutz, wirtschaftliches Wachstum und Verwaltungsvereinfachung – Gebrauch 
zu machen;

6. bedauert zutiefst die Tatsache, dass die Kommission bereits beschlossen hat, die 
folgenden Vorschläge zurückzuziehen:

a) Vorschlag für eine Verordnung über das Statut des Europäischen Vereins 
(COD/1991/0386)1,

b) Vorschlag für eine Richtlinie zur Ergänzung des Statuts des Europäischen Vereins 
hinsichtlich der Rolle der Arbeitnehmer (COD/1991/0387)2, 

c) Vorschlag für eine Verordnung über das Statut der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft (COD/1991/0390)3 und 

d) Vorschlag für eine Richtlinie zur Ergänzung des Statuts der Europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft hinsichtlich der Rolle der Arbeitnehmer 
(COD/1991/0391)4.

1  ABl. C 99 vom 21.4.1992, S. 1.
2  ABl. C 99 vom 21.4.1992, S. 14.
3  ABl. C 99 vom 21.4.1992, S. 40.
4  ABl. C 99 vom 21.4.1992, S. 57.
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